
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
1. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gellten für Verträge über den 
Verkauf von Waren sowie die Erbringung von Serviceleistungen (Reparaturen etc.) 
durch die Borossi Motors Limited (im weiteren Auftragnehmer). 

 
2. Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind stets unverbindlich.  
(2) Ihr Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages und / oder Servicevertrages kann von 

uns schriftlich oder durch die Lieferung der bestellten Waren angenommen werden.  
(3) Erst mit Annahme Ihres Angebotes durch uns kommt ein Vertrag zwischen Ihnen und 

uns zustande.  
 
3. Widerrufsrecht von Verbrauchern 
(1) Sofern Sie Verbraucher sind, gelten nachfolgende besonderen 

Bedingungen.  
(2) Verbraucher ist eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 

Zwecke abschließt, das weder ihrer gewerblichen noch selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

(3) Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, eMail) oder durch 
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt 
der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu 
richten an: Borossi Motors Limited, Wenzendorferstr. 9, 21244 Buchholz; 
eMail: retouren@borossi.com 

(4) Das Widerrufrecht besteht nicht, bei Lieferungen von Waren, die nach 
Kundenspezifikationen angefertigt wurden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, 

(5) Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bereits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen 
herauszugeben. Können Sie die empfangenen Leistungen ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, 
müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei 
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der 
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa in einem 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen 
können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie 
Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. 
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die Kosten 
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 
40,- Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilleistung erbracht haben. Anderenfalls ist die 
Rücksendung für Sie kostenfrei. Hierzu senden wir dem Verbraucher eine 
Paketwertmarke zu, die den kostenlosen Versand der Sendung ermöglicht. 



Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 
30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 
      Ende der Widerrufsbelehrung  

 
4. Lieferfristen und Verzug 
(1) Es sind keine festen Lieferfristen vereinbart. Sind Fristen genannt, gelten diese als 

ungefähr.  
(2) Die Einhaltung der Leistungszeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 

der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

(3) Ist die Nichteinhaltung einer vereinbarten Leistungszeit auf höhere Gewalt, 
Arbeitskampf, Feuer, Maschinenbruch, unvorhergesehene Hindernisse oder sonstige 
von dem Auftragnehmer nicht zu vertretene Umstände (z.B. Nichtbelieferung mit 
Zulieferkomponenten) zurückzuführen, wird die Leistungszeit für die Dauer dieser 
Ereignisse verlängert. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass sich der Auftragnehmer 
beim Eintritt einer dieser Ereignisse in Verzug befindet. 

(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, ist der Auftragnehmer berechtigt, den ihm insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

(5) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Verzug auf 
einer von ihm zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
beruht; ein Verschulden seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist ihm zuzurechnen. 
Sofern der Verzug nicht auf einer von ihm zu vertretenden vorsätzlichen 
Vertragsverletzung beruht, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

(6) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von ihm zu 
vertretende Verzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

(7) Im Übrigen ist die Haftung des Auftragnehmers im Fall des Verzuges für jede vollendete 
Woche Verzug begrenzt auf einen Betrag von 0,5% des Auftragswertes, maximal jedoch 
nicht mehr als 5% des Auftragswertes.  

 
5. Gefahrübergang 
Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung geht auch bei 
frachtfreier Lieferung auf den Auftraggeber über, sobald die Ware dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert wurde. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Verbraucher ist.  
 
Wenn der Versand oder die Zustellung aus vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen 
verzögert wird, geht die Gefahr zum Zeitpunkt der Verzögerung auf den Besteller über.  
 
6. Preise, Fälligkeit und Zahlung 
Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung, Vorkasse bzw. per Nachnahme. Die Zahlungen sind 
innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug fällig. Schecks werden erfüllungshalber, Wechsel 
werden nicht angenommen.  
 
Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten mit Ansprüchen aus einem anderen 
Vertragsverhältnis ist unzulässig. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers ist 
nur dann zulässig, wenn diese unbestritten sind oder rechtskräftig festgestellt sind.  
 
Für Mahnungen nach Verzugseintritt berechnet der Auftragnehmer € 5,00 pro Mahnung. 
Dem Auftraggeber steht der Nachweis offen, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser 
Höhe eingetreten ist.  



 
7. Eigentumsvorbehalt 
Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum des Auftragnehmers bis zur Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrunde. Der 
Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr unter Eigentumsvorbehalt berechtigt, nicht aber zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung in irgendeiner Form. 
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Auftraggeber auf das Eigentum des 
Auftragnehmers hinzuweisen und den Auftragnehmer unverzüglich zu unterrichten.  
Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weitergabe der Vorbehaltsware im 
jeweiligen Rechnungswert der Vorbehaltsware bereits im Zeitpunkt der Bestellung im Voraus 
an den Auftragnehmer ab. Bei der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren des Auftraggebers oder Dritter, steht dem Auftragnehmer das Miteigentum 
an der Sache oder Sachgesamtheit im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert anderer verwendeter Ware zu.  
Mit Zahlungseinstellung des Auftraggebers, der Beantragung oder Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, einem 
Scheck- oder Wechselprotest erlischt das Recht des Auftraggebers zur Weiterveräußerung 
und / oder Verarbeitung der Vorbehaltsware sowie das Recht zum Einzug der 
entsprechenden Außenstände.  
 
8. Beschaffenheit 
Die von der Auftragnehmerin verkauften Geräte sind für die gewöhnliche Verwendung 
geeignet auf öffentlichen Strassen geeignet. Bei einer auch nur vorübergehenden, 
außergewöhnlichen Verwendungen (z.B. öffentliche und private Sportveranstaltungen; 
Wettbewerbseinsatz; gewerbliche oder behördliche Nutzung; Mietfahrzeug, 
Fahrschulfahrzeug) besteht keinerlei Gewährleistung oder Herstellergarantie, bzw. muss 
diese gesondert schriftlich vereinbart werden. 
 
9. Mängelhaftung gegenüber Verbrauchern 
(1) Ist der Auftraggeber Verbraucher im Sinne von Ziffer 3.(2) dieser Bedingungen haftet der 

Auftragnehmer für Mängel der verkauften Ware wie folgt. 
(2) Ist die Sache mangelhaft, haftet der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften.  
(3) Ein Anspruch auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf 

einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers oder einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen. Die Haftung wegen schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
10. Mängelhaftung gegenüber Unternehmern 
(1) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher im Sinne von Ziffer 3.(2) dieser Bedingungen 

haftet der Auftragnehmer für Mängel der verkauften Ware wie folgt. 
(2) Die Gewährleistungsrechte des Auftragnehmers setzen voraus, dass dieser die von dem 

Auftragnehmer gelieferten Waren und / oder erbrachten Arbeiten und Leistungen 
unverzüglich nach Erhalt, in jedem Fall aber vor einer Weiterverarbeitung, überprüft und 
Mängel unverzüglich gerügt hat.  

(3) Der Auftraggeber kann zunächst Nacherfüllung verlangen. Dabei hat der Auftragnehmer 
die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. 
Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des vereinbarten Preises oder 
Rücktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber ausgeschlossen.  

(4) Eine Nachbesserung an dem gleichen Bauteil gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch 
als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder wurde die Nacherfüllung 
insgesamt verweigert, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung des 
vereinbarten Preises (Minderung) oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.  



(5) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit dem Auftragnehmer keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(6) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern er schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszweckes von besonderer Bedeutung sind (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.  

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.  
(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Übergabe 

der Kaufsache oder Abnahme der Leistung. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den 
Mangel arglistig verschwiegen hat.  

 
11. Rückgriff des gewerblichen Wiederverkäufers bei Verbrauchsgüterkauf 
(1) Sofern der Auftraggeber die verkaufte neu hergestellte Sache als Folge ihrer 

Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbraucher den Kaufpreis gemindert 
hat, kann er gegenüber dem Auftragnehmer Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er 
im Verhältnis zum Verbraucher nach § 439 Abs.2 BGB zu tragen hatte, wenn der vom 
Verbraucher geltend gemachte Mangel beim Übergang der Gefahr auf den Besteller 
vorhanden war.  

(2) Ziffer (1) gilt sinngemäß dann, wenn der Auftraggeber nicht Letztverkäufer, sondern 
lediglich Vorlieferant in einem Verbrauchsgüterkauf war.  

(3) Dem Auftraggeber obliegt der Nachweis, dass es sich um die von dem Auftragnehmer 
bezogene Sache handelt.   

(4)  Der Anspruch auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Auftragnehmers beruhen. Soweit in diesem Fall nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen, ist der Anspruch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 

 
12. Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 8, 9 und 10 vorgesehen, ist 

– ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber dem Auftragnehmer ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des 
Auftragnehmers.  

 
13. Sonstiges 
(1) Für alle Ansprüche aus dem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
(2) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und juristischen Personen des privaten und 

öffentlichen Rechts, wird Hamburg als Gerichtsstand vereinbart. Dies gilt für alle sich aus 
oder in Verbindung mit  dem Vertrag ergebenen Streitigkeiten, einschließlich Wechsel- 
und Scheckklagen. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Käufers zu klagen. 

 
Stand 01.12.2006 


